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20.  JUNIOREN  

 

Art. 20. Allgemeines 

 Die Schweizermeisterschaften werden jährlich in folgenden Disziplinen ausgetragen:  

 Einzel 

 

Art. 21 Teilnahme 

Art. 21.1 Teilnehmen können nur Spielerinnen und Spieler, die im Besitz einer Junioren Lizenz sind. 

Art. 21.2 Die bei Erhalt der Lizenzen zugeteilten  Kategorien werden für die Junioren 
Schweizermeisterschaften übernommen. 

 

Art. 22 Kategorien 

Art. 22.1 Die Saison läuft vom 1.Juli bis am 30. Juni des folgenden Jahres. Die Kategorieneinteilung gilt für 
die ganze Saison. 

 Dies gilt Alles auch für Juniorinnen, auch wenn nachfolgend nur noch der Ausdruck „Der Junior“ 
verwendet wird. 

 Die Saison in der der Junior seinen 21. Geburtstag feiert ist die letzte Saison als Junior. 

Art  22.2 Kategorie C = Wenn der Junior seinen 8. Geburtstag während der Saison feiert 

 Kategorie B = Wenn der Junior seinen 13. Geburtstag während der Saison feiert 

 Kategorie A = Wenn der Junior seinen 17. Geburtstag während der Saison feiert 

Art. 22.3 Spieler der Kategorie B dürfen bei den Qualifikationen in der höheren Kategorie teilnehmen, sie 
müssen dies jedoch schriftlich beim Sportpräsidenten ihrer Sektion beantragen bevor das Turnier 
beginnt. 

 Nötigenfalls muss diese Anfrage zwingend von Jahr zu Jahr wiederholt werden. 

 

Art. 23 Schweizermeisterschaften Einzel 

Art. 23.1 Die Schweizermeisterschaften Einzel werden in zwei Etappen ausgetragen: 

 Die Qualifikationen  

 Ein Roll-Off Finale 

Die Qualifikationen und das Finale jeder einzelnen Kategorie werden an ein und demselben Tage 
durchgeführt. 

Art. 23.2 Qualifikationen  

Art. 23.2.1 Es werden Qualifikationen in Kategorien organisiert. 

Art. 23.2.2 Die Kategorie C trägt 6 Spiele aus, in 2 Serien zu 3 Spielen, amerikanisches System, mit einer 
Pause von mindestens 30 Minuten zwischen den Serien. 
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 Die Kategorien B und A tragen 8 Spiele aus, in 2 Serien zu 4 Spielen, im amerikanischen 

System. 

Art. 23.2.3 Die 4 Besten der Kategorien B und A sind qualifiziert für die jeweiligen Finals der 
Schweizermeisterschaften Einzel. 

Art. 23.2.4 Bei Punktegleichstand ist die kleinere Differenz zwischen den 6 Spielen in der Kategorie C und 
zwischen den 8 Spielen der Kategorien B und A entscheidend. 

 Bei erneutem Punktegleichstand wird die kleinere Differenz zwischen den beiden Serien 
berücksichtigt. 

Art. 23.3 Finals  

Art. 23.3.1 Die 4 Finalisten jeder Kategorie bestreiten ein Roll-Off Finale, d.h. der 4. gegen den 3., der 
Sieger gegen den 2., der Sieger gegen den 1. Bei einer Niederlage des 1. bei der Begegnung 1. 
gegen 2., wird ein zweites Spiel ausgetragen ohne Kumulation der Pins. 

Art. 23.4 Schweizermeisterin und Schweizermeister 

Art. 23.4.1 Schweizermeisterin und Schweizermeister werden in der Kategorie A und B die Spielerinnen und 
Spieler, die den 1. Platz erreicht haben, in der Kategorie C nach der Klassierung in den 
Qualifikationen. 

Art. 23.4.2 Bei Gleichstand im Finale ist die direkte Begegnung zwischen den beiden Spielern entscheidend. 
In der Kategorie C ist die kleinere Differenz entscheidend. 

 

Art. 24 Spielregeln 

 Die Spielregeln von Swiss Bowling werden für die gesamten Junioren  Schweizermeisterschaften 
angewendet. 

 

20.a  REGLEMENT SCHWEIZER JUNIOREN 

 

Art. 20. a Allgemeines 

 Dieses Reglement Schweizer Junioren gilt für alle in der Schweiz organisierten Wettkämpfen. 

 

Art. 21.a Anzahl der Spiele 

 Die maximale Anzahl erlaubter Spiele ist wie folgt: 

 Kategorie C: maximal 6 Spiele am gleichen Tag, mit einer Pause von mindestens 30 Minuten 
nach 3 Spielen. 

  Kategorie B: maximal 9 Spiele am gleichen Tag, plus die Spiele vom Finale, mit einer Pause von 
mindestens 30 min. nach der Qualifikation. 

 Kategorie A: kein Maximum 

 

Änderungen per 16.11.2011 gelb markiert 

Dieses Reglement tritt am 31.12.2006 in Kraft 

 

 


